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Aus den Verhandlungen des Gemeinderates 

Abfallkalender 2025 
 
Falls Sie einmal den Abfallkalender nicht zur Hand haben sollten, können Sie diesen ganz einfach 
von der Homepage der Gemeinde Seengen herunterladen. Sie finden den Abfallkalender direkt auf 
der Einstiegsseite www.seengen.ch in der rechten Spalte unter den Toprubriken. 
 
 
Steuern 2025 
 
Im Februar werden die provisorischen Steuerrechnungen 2025 verschickt. Diese basieren auf den 
Daten des Vorjahres. Falls sich Ihre Situation verändert hat, können Sie beim Gemeindesteueramt 
eine Anpassung der Rechnung an die neuen Verhältnisse verlangen. Die Steuern werden per  
31. Oktober zur Zahlung fällig. Jede Zahlung vor dem Verfalltag wird mit einem Vergütungszins von 
0.75 % p.a. honoriert. Auf der offenen Steuerforderung muss ab 1. November ein Verzugszins von  
5.0 % p.a. verlangt werden. Wenn Sie zusätzliche Einzahlungsscheine benötigen, können Sie diese 
bei der Finanzverwaltung beziehen. Bitte beachten Sie, dass die Einzahlungsscheine jeweils nur für 
ein bestimmtes Steuerjahr gelten. Wenn Sie auf ein anderes Jahr einzahlen möchten, können Sie bei 
der Finanzverwaltung die betreffenden Einzahlungsscheine verlangen. Weitere Informationen zu den 
Steuern erhalten Sie auf www.ag.ch/steuern. Bei Fragen stehen das Gemeindesteueramt oder die 
Finanzverwaltung gerne zur Verfügung. 
 
 
Samstagtrauungen 
 
Das Regionale Zivilstandsamt Lenzburg bietet auch für die Jahre 2025 und 2026 Samstagtrauungen 
an. Unter folgendem Link können Sie sich über die Daten, die Lokale und die aktuelle Belegung infor-
mieren: https://www.lenzburg.ch/dienstleistungen/106132 
 
 
Gehälter 2025 
 
Der Gemeinderat hat die Gehälter für die Mitarbeitenden der Gemeinde Seengen für das Jahr 2025 
festgelegt. Dem Personal wurde eine Lohnerhöhung von 1,2 % gewährt, die generell ausgerichtet 
wird. 
 
 
Hundekot und Pferdemist 
 
Leider kommt es immer wieder vor, dass Hundekot im Kulturland, auf Strassen und auf Plätzen liegen 
gelassen wird. Die Hundehalter werden ersucht, den Hundekot aufzunehmen und ordnungsgemäss 
zu entsorgen. Bei den Robidog-Kästen und der Gemeindeverwaltung können gratis Hundesäckli  
bezogen werden. 
 
Auch Pferdemist ist korrekt zu entsorgen. Die Reiter werden ersucht, den Mist aufzunehmen, damit 
keine Strassen und Plätze verunreinigt werden. 
 
Der Gemeinderat dankt für das Verständnis. 
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